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Wallis Freitag, 21. Juni 2024

Herr Norer, das Departement von  
Albert Rösti vertritt den Standpunkt,  
dass zwölf Wolfsrudel in der Schweiz  
genügen, damit der Wolf in der  
Schweiz überlebensfähig bleibt. Da- 
gegen haben die Umweltorganisatio- 
nen «CH Wolf» und «Avenir Loup  
Lynx» bei der Berner Konvention  
Beschwerde eingereicht. In der  
Schweizer Wolfspolitik lag vor der  
Ära Rösti die Mindestzahl von  
Rudeln bei 20. Wie schätzen Sie  
diesen Rechtsstreit ein?
Dazu muss man wissen, wie die Zahl  
von 20 Wolfsrudeln zustande kommt.  
Sie basiert auf einer wildbiologisch- 
wissenschaftlichen Studie einer Arbeits- 
gruppe der Alpenschutzkonvention aus  
dem Jahr 2016. Basierend auf den Er- 
kenntnissen dieser Studie wurde für je- 
des Land im gesamten Alpenraum die  
Anzahl Rudel festgelegt, die für ein  
Überleben des Wolfes notwendig sind.  
Für die Schweiz bedeutet dies 17 Rudel  
verteilt auf die Schweizer Alpen, dazu  
kommen noch drei Rudel im Jura. Die- 
se Studie ist bis heute die einzige zu die- 
sem Thema. In parlamentarischen Vor- 
stössen hat der Bundesrat jeweils ge- 
antwortet, dass es diese 20 Wolfsrudel  
brauche.

Sind die 20 Rudel also sakrosankt?
Nein. Würde man eine solche Stu- 
die heute bzw. mit anderer Methodik  
durchführen, kämen wohl alle auf ver- 
schiedene Zahlen. Das zeigt, dass es  
nicht die eine Wahrheit gibt. Wenn man  
die Zahl hinterfragt, hätte das End- 
ergebnis möglicherweise auch 15 oder  
13 sein können.

Sie glauben also, dass die Um- 
weltverbände mit ihrer Klage  
auf verlorenem Posten stehen.
Das ist offen. Der Bundesrat hat die  
Zahl von 20 Wolfsrudeln als Antwort auf  
politische Vorstösse aus dem Parlament  
mehrfach bestätigt. Und auch die Regie- 
rungskonferenz der Gebirgskantone hat  
die Zahl von 20 Rudeln übernommen.  
Weil es eben keine andere Studie gibt.  
Das Departement Rösti hat aber die- 
sen Spielraum genutzt und die notwen- 
dige Anzahl Rudel aufgrund der Sozial- 
verträglichkeit auf zwölf reduziert. Das  
zeigt, dass es letztlich eine politische  
Entscheidung ist, wie viele Rudel man  
im Alpenraum dulden will.

Falls sich die Umweltorganisatio- 
nen durchsetzen, schlägt der Walli- 
ser Nationalrat Philipp Matthias Bre- 
gy vor, aus der Berner Konventi- 
on auszutreten und mit Vorbehal- 
ten wieder beizutreten. Wäre das  
wirklich so einfach?
Man muss wissen, dass die Berner Kon- 
vention keinen Gerichtshof in Strassburg  
hat, der Länder verurteilen kann. Die  
Schweiz kann höchstens gerügt werden,  
was politische Konsequenzen nach sich  
zöge, die man politisch aushalten kann,  
wenn man will. Dass die Schweiz aus  
der Berner Konvention austreten soll,  
hat das Parlament bereits 2012 mit der  
Motion Fournier beschlossen. Nur hat  
der Bundesrat diesen Auftrag nie um- 
gesetzt. Insbesondere mit dem Argu- 
ment, es sei unverhältnismässig, wegen  
des Wolfs den ganzen Artenschutz aufs  
Spiel zu setzen. Ein Ausstieg und ein  
Wiedereinstieg mit Vorbehalten ist wohl  
ein langwieriger Prozess. Dieser Trick  
klingt gut, ist aber rechtlich vermutlich  
wenig zielführend.

In Ihrem Buch sprechen Sie sich  
für Weideschutzzonen aus. Soge- 
nannte wolfsfreie Zonen wurden in  
der Vergangenheit auch von bäuer- 
lichen Kreisen im Wallis gefordert.  
Vergeblich.
Wolfsfreie Zone heisst nicht Weide- 
schutzzone. In einer wolfsfreien Zo- 
ne könnte jeder Wolf geschossen wer- 

den, und das wäre nicht mit der Ber- 
ner Konvention vereinbar. Viele Län- 
der, in denen der Wolf vorkommt, sind  
aber mittlerweile dazu übergegan- 
gen, für bestimmte Gebiete eine In- 
teressenabwägung zugunsten der Alp- 
wirtschaft vorzunehmen. Gebiete, die  
aus topografischen oder wirtschaftli- 
chen Gründen nicht schützbar sind,  
können durch verschiedene Massnah- 
men vor Grossraubtieren geschützt  
werden. Zum Beispiel durch Vergrä- 
mungsaktionen, damit sich dort kei- 
ne Rudel bilden können, oder durch  
erhöhten Jagddruck, damit die Beu- 
tegreifer diese Gebiete meiden. Wöl- 
fen, die diese Zonen nur durchstreifen,  
passiert nichts.

Könnte man im Wallis Jagdbann‑ 
gebiete als Wolfszonen nutzen, aus  
denen Wölfe, die sie verlassen, von  
Wildhütern entnommen werden?
Das ist schwierig. Nach der Berner Kon- 
vention ist der Wolf in seinem natürli- 
chen Verbreitungsgebiet geschützt. Wir  
wissen nicht genau, was das bedeutet,  
aber es gibt den gleichen Begriff im EU- 
Recht, und der Europäische Gerichts- 
hof sagt dazu, der Wolf ist überall dort  
geschützt, wo er sozusagen natürlich  
vorkommt.

Kommt es auf nicht schützbaren Al- 
pen zu Wolfsrissen, beklagen die be- 
troffenen Nutztierhalter oft, dass die  
Interessen des Wolfsschutzes höher  
gewichtet werden als jene der Alp- 
wirtschaft, die mit ihrer Landschafts- 
pflege viel zur Biodiversität beiträgt.  
Wie können solche Alpen besser  
vor dem Wolf geschützt werden?
Man könnte hier das Modell der Wei- 
deschutzzonen anwenden, von dem ich  
gesprochen habe. Man könnte die über- 
wiegenden öffentlichen Interessen ins  
Spiel bringen: Erhaltung der Alpwirt- 
schaft, Biodiversität, Schutz vor Naturge- 

fahren, Offenhaltung der Landschaft für  
den Tourismus und so weiter. In Regio- 
nen wie dem Oberwallis gäbe es Spiel- 
raum, die Alpwirtschaft höher zu gewich- 
ten als den Schutz des Wolfes. Aber na- 
türlich auch für den Fall, dass dort kein  
Herdenschutz möglich ist.

In Ihrem Buch gehen Sie auf den  
«Verteidigungsschuss» ein, wenn  
eine Herde vom Wolf angegrif- 
fen wird. Wie beurteilen Sie die  
rechtlichen Grundlagen dafür?
Im Prinzip ist Frankreich das Vor- 
bild. Dort ist es in Gebieten mit ho- 
hem Wolfsdruck möglich, mit einem  
Waffenschein auf angreifende Wölfe zu  
schiessen. Man muss das aber vorher  
den Behörden melden und sich den  
Abwehrschuss genehmigen lassen.

Wo sehen Sie in der Schweiz  
Ansatzpunkte?
In der Schweiz erlauben einige kan- 
tonale Jagdrechte Selbsthilfemassnah- 
men, zum Beispiel beim Kormoran  
oder beim Fischotter. Einen Ansatz se- 
he ich in der Verankerung des Ver- 
teidigungsschusses im Schweizer Jagd- 
recht. Und dann gibt es Stimmen, die  
sagen, dass man den Verteidigungs- 
schutz aus dem Eigentumsschutz oder  
dem strafrechtlichen Notstand ablei- 
ten kann. Man würde zwar ein ge- 
schütztes Tier töten, aber straffrei aus- 
gehen. Ich persönlich würde aber nie- 
mandem zu diesem Vorgehen raten,  
da der Ausgang eines Gerichtsverfah- 
rens in der Schweiz völlig offen ist. Die  
saubere Lösung wäre, den Abwehr- 
schuss auf einen angreifenden Wolf im  
Jagdrecht zu verankern.

Der Wolf ist mittlerweile in vielen eu- 
ropäischen Ländern in einem Dauer- 
konflikt mit den Landwirten. Und es  
sieht so aus, als ob jedes Land sei- 
ne eigenen Abschussregeln aufstellen  
würden. Wie sehen Sie das?
Wir müssen unterscheiden zwischen  
EU-Ländern und Nicht-EU-Ländern,  
Staaten mit Rudeln und Staaten ohne  
Rudel. Alle Länder gehen völlig unter- 
schiedlich vor, zum Beispiel unter wel- 
chen Bedingungen gerissene Nutztiere  
entschädigt werden oder welche Bedin- 
gungen erfüllt sein müssen, damit ein  
Wolf geschossen werden darf. Nicht- 
EU-Länder wie die Schweiz und Nor- 
wegen haben deutlich mehr Spielraum,  
wenn es um Abschüsse oder Bestands- 
regulierungen geht. Letztlich macht hier  
die Politik die Regeln.

In der EU gibt es Bestrebun- 
gen, den Schutzstatus des Wol- 
fes herabzusetzen, wie dies die  
EU‑Kommissionspräsidentin Ursula  
von der Leyen kürzlich angedeutet  
hat. Würde dies auch der Schweiz  
als Nicht‑EU‑Land helfen, den  
Umgang mit dem Wolf rechtlich  
zu vereinfachen?
Ja. Das EU-Recht ist die Umsetzung der  
Berner Konvention, so wie auch das  
Schweizer Jagdgesetz. Letzteres muss  
geändert werden, wenn auch die Ber- 
ner Konvention geändert wird. Der Vor- 
schlag von Frau von der Leyen ist, den  
Schutzstatus des Wolfes in der Berner  
Konvention herabzusetzen und dann im  
EU-Recht nachzuziehen. Ebenso könn- 
te auch die Schweiz den Schutzstatus des  
Wolfes senken.

Diese Forderung wurde auch von der  
Schweiz bei der EU eingebracht.
Die Schweiz ist mit diesem Antrag al- 
lerdings bereits zweimal gescheitert. In- 
teressanterweise hat die EU den letz- 
ten Antrag der Schweiz im Novem- 
ber 2022 abgelehnt, um im Dezember  
2023 selbst diesen Antrag zu stellen.  
Allerdings müssen die Umweltminis- 
ter der EU-Mitgliedstaaten geschlossen  
zustimmen. Derzeit gibt es aber keine  
Mehrheit für diesen Antrag.

Wie gut nutzen Richter Ihrer Mei- 
nung nach ihren Spielraum bei Ent- 
scheidungen über die Entnahme gan- 
zer Wolfsrudel, wie aktuell im Wallis  
und Graubünden?
Grundsätzlich richtet sich die Beschwer- 
de der NGOs nicht gegen das Regulie- 
rungssystem als solches, sondern es geht  
darum, ob das BAFU die Bestimmun- 
gen der Jagdverordnung zum proaktiven  
Wolfsmanagement bei der Bewilligung  
der Entnahme von einzelnen Wolfsru- 
deln richtig ausgelegt hat. Der Hand- 
lungsspielraum des Gerichts ist also be- 
grenzt. In den EU-Ländern kann man  
aber beobachten, dass die Gerichte ih- 
ren Spielraum nicht nutzen, weil sie ers- 
tens mit der Rechtsmaterie meist nicht  
vertraut sind und zweitens dem EU-Ar- 
tenschutz so hohes Gewicht einräumen,  
dass sie im Zweifel immer pro Wolf  
entscheiden.
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Prof. Dr. Dr. h.c. Roland Norer, Pro- 
fessor für Recht des ländlichen Raums  
an der Universität Luzern. Anfang  
Jahr ist sein Buch «Wolfsmanagement  
im Alpenraum – Rechtsfragen zwi- 
schen Artenschutz und Weidehaltung»  
erschienen.


